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 Anspruch des Beschuldigten auf schriftliche Übersetzungshilfe 

Faires Verfahren ohne umfassende Kenntnis des 
Akteninhalts? 

Zum Anspruch des Beschuldigten auf schriftliche Übersetzungshilfe gemäß § 56 StPO 

Christoph Herbst / Norbert VVess 

In Umsetzung der Richtlinie 2010/64/EU1  wurde mit dem Strafprozessrechtsänderungsge-
setz 2013 die Übersetzungshilfe im Strafverfahren für Beschuldigte, welche die Gerichts-
sprache nicht hinreichend verstehen oder sich nicht darin ausdrücken können, neu 
gestaltet. Wenngleich der diesbezüglich novellierte § 56 StPO seit seinem Inkrafttreten am 
1. 1. 2014 bisher nur spärlich in Judikatur und Literatur behandelt wurde, gibt der sich in 
der Praxis bisher abzeichnende äußerst restriktive Umgang mit dem Recht des Beschuldig-
ten bzw Angeklagten auf Übersetzungshilfe und insb hinsichtlich der schriftlichen Über-
setzung von Aktenbestandteilen Anlass, die Bestimmung des § 56 StP0 sowie deren 
Wurzeln in der RL-Dolmetsch und in Art 6 EMRK einer näheren Untersuchung zu unter-
ziehen. 

1. Handhabung des Rechts auf 
Übersetzungshilfe in der Praxis 

In Anlehnung an die Gesetzesmaterialien zum 
Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2013, wo-
nach Aufträge zur schriftlichen Übersetzung 
ganzer Aktenstücke im justiziellen Alltag die 
Ausnahme darstellen sollen,' legen die Strafver-
folgungsbehörden und in der Folge im Rechts-
gang gegen deren Entscheidungen auch die zu-
ständigen Gerichte das Recht des Beschuldigten 
bzw Angeklagten offenbar derzeit derart aus, 
dass in Strafverfahren, in denen der Beschul-
digte durch einen Verteidiger vertreten ist, dem 
Vertreter für die maßgeblichen Kontakte mit 
seinem Mandanten (wenn überhaupt) eine 
mündliche Dolmetschleistung zur Verfügung 
zu stellen und eine mündliche Zusammenfas-
sung der wesentlichen Unterlagen als Überset-
zungshilfe ausreichend ist. 

Die Bevollmächtigung eines Verteidigers be-
wirke nämlich  gem  § 57 Abs 2 StPO, dass dieser 
ab dem Zeitpunkt seiner Bestellung jene Verfah-
rensrechte ausübe, die eigentlich dem Beschul-
digten zustünden. Übe der Verteidiger das 
Recht aus, Kopien des Akteninhalts zu begeh-
ren, stehe dieser Anspruch seinem Mandanten  
gem  § 52 Abs 1 iVm § 57 Abs 2 StPO ausdrück-
lich nicht mehr zu. Da der Verteidiger überdies 
als Rechtsbeistand dazu berufen sei, eine wirk-
same und lückenlose Verteidigung zu führen 
und die prozessualen Rechte im Interesse seines 
Mandanten zu vertreten, sei die Übersetzung 
von Aktenstücken iSd § 56 Abs 4 StPO zur Wah-
rung der Verteidigungsrechte des Beschuldigten 
und damit eines fairen Verfahrens nicht (mehr) 
erforderlich. 

Nach der bislang vertretenen Ansicht der 
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte setzt 
die schriftliche Übersetzungshilfe bei Aktenein-
sicht somit voraus, dass der Beschuldigte keinen 
Verteidiger hat und entweder (offenkundig) we-
sentliche Aktenstücke betroffen sind oder der 
Beschuldigte einen entsprechenden Antrag stellt 
und diesen im Hinblick auf die Wesentlichkeit 
der Aktenstücke begründet.' 

Wie bereits ausgeführt, soll § 56 StPO die 
Umsetzungsbestimmung zur RL-Dolmetsch 
sein. Die RL-Dolmetsch basiert ihrerseits wiede-
rum auf Art 6 EMRK, dessen Bedeutung und 
Tragweite auch für Art 48 (Abs 2) der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union über-
nommen wurde.4  Eine kurze Darstellung des 
Art 6 EMRK betreffend das Recht auf Überset-
zungshilfe und deren Auslegung durch den 
EGMR ist sohin unerlässlich, bevor eine nähere 
Beurteilung der RL-Dolmetsch, deren Umset-
zung und insb der dargestellten Handhabung 
des § 56 StPO in der Praxis erfolgen kann. 

2. Art 6 Abs 3  lit  e EMRK 

Während Art 6 Abs 1 EMRK ganz allgemein so-
wohl für zivil- als auch für strafrechtliche Ver-
fahren das Recht auf ein faires Verfahren vor 
einem unabhängigen und unparteiischen, auf 
Gesetz beruhenden Gericht vorsieht, enthält 
Art 6 Abs 3 EMRK nur auf Strafverfahren an-
wendbare Einzelgarantien.5  Als im gegebenen 
Zusammenhang relevante Einzelgarantie be-
stimmt Art 6 Abs 3  lit  e EMRK, dass jeder ange-
klagten Person mindestens das Recht zusteht, 
unentgeltliche Unterstützung durch einen Dol-
metscher zu erhalten, wenn sie die Verhand-
lungssprache des Gerichts nicht versteht oder 

2  

Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. 10. 2010 über das Recht auf Dol-
metschleistungen und Übersetzungen im Strafverfah-
ren, ABI L 280/1 vom 26. 10. 2010 (im Folgenden RL-
Dolmetsch). 
ErIRV 2402 BlgNR 24. GP 9. 

3 	OLG Wien 4. 3. 2016, 20  Bs  27/16s, unter Berufung auf 
Bachner-Foregger in Fuchs/Ratz, WK StPO, § 56. 

4  Vgl Granner/N.Raschauer in Holoubek/Lienbacher, 
GRC-Kommentar (2014) Art 48 Rz 4 ff. 

5 	Vgl etwa Grabenwarter/Hawel, Europäische Menschen-
rechtskonvention6  (2016) § 24 Rz 4 ff.  
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spricht. Art 6 Abs 3  lit  a EMRK sieht darüber hi-
naus das Recht jeder angeklagten Person vor, in-
nerhalb möglichst kurzer Frist in einer der Per-
son verständlichen Sprache in allen Einzelheiten 
über Art und Grund der gegen sie erhobenen 
Beschuldigung unterrichtet zu werden. 

Die - diesbezüglich im Wesentlichen seit 
dem Jahr 1989 gleichbleibende - Judikatur des 
EGMR legt die genannten Einzelrechte des Art 6 
Abs 3 EMRK dahingehend aus, dass sich die 
Unterstützung durch einen Dolmetscher nicht 
nur auf mündliche Aussagen im Rahmen des 
Strafverfahrens (inklusive des Ermittlungsver-
fahrens6) und insb der Verhandlung, sondern 
auch auf die Übersetzung bestimmter Doku-
mente bezieht! Der EGMR versteht den Um-
fang des Rechts auf einen Dolmetscher dabei so 
weit, als dem Beschuldigten bzw Angeklagten all 
jene Dokumente oder Aussagen im Rahmen des 
Strafverfahrens übersetzt werden müssen, auf 
deren Verständnis er angewiesen ist, um ein fai-
res Verfahren zu haben.8  Ein Recht auf schriftli-
che Übersetzung sämtlicher Dokumente oder 
Beweismittel in einem Strafverfahren sei darun-
ter laut EGMR jedoch nicht zu verstehen; viel-
mehr lässt der EGMR auch mündliche Überset-
zungen genügen, sofern sie ausreichen, um den 
Beschuldigten bzw Angeklagten in die Lage zu 
versetzen, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu 
verstehen, sich zu verteidigen und insb seine 
Version der Ereignisse zu schildern.' Sofern 
dem Beschuldigten der Tatvorwurf schon hin-
reichend bekannt ist, kann sogar die Überset-
zung der Anklageschrift unterbleiben." Der 
EGMR stützt diese Argumentation insb darauf, 
dass im Text des Art 6 Abs 3  lit  e EMRK von 
einem Dolmetscher und nicht von einem Über-
setzer (im englischen Originaltext  „interpreter  
not a  translator")  die Rede ist.11  

Unabhängig davon, ob die Unterstützung 
durch den Dolmetscher in schriftlicher oder 
mündlicher Form erfolgt, hat sie jedenfalls un-
entgeltlich zu erfolgen; die Kosten dürfen also 
unabhängig vom Verfahrensausgang, dh insb 
auch im Fall einer Verurteilung des Angeklag-
ten, diesem nicht auferlegt werden.12  

6 	Vgl EGMR 14. 10. 2014, Bsw-Nr 45440/04, Baytar gg 
Türkei, Rz 50. 

7 	Vgl EGMR 19. 12. 1989, Bsw-Nr 9783/82, Kamasinksi 
gg Österreich, Rz 74; 24. 2. 2009, Bsw-Nr 16084/90, 
Protopapa gg Türkei, Rz 79; 14. 10. 2014, Bsw-Nr 
45440/04, Baytar gg Türkei, Rz 49. 
Vgl EGMR 28. 11. 1978, Bsw-Nr 6210/73, 6877/75, 
7132/75, Luedicke, Belkacem und Kop gg Deutschland, 
Rz 48; 24. 2. 2005, Bsw-Nr 18913/03,  Husain  gg Italien. 

9  Vgl ua EGMR 19. 12. 1989, Bsw-Nr 9783/82, Kama-
sinksi gg Österreich, Rz 74; 24. 2. 2005, Bsw-Nr 18913/ 
03,  Husain  gg Italien; 17. 5. 2001, Bsw-Nr 31540/96, 
Güngör gg Deutschland, Rz 1; 24. 2. 2009, Bsw-Nr 
16084/90, Protopapa gg Türkei, Rz 80; 14. 10. 2014, 
Bsw-Nr 45440/04, Baytar gg Türkei, Rz 49. 

1°  Peukert in Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar3  
(2009) Art 6 Rz 316. 

11 	Vgl etwa EGMR 24. 2. 2005, Bsw-Nr 18913/03,  Husain  
gg Italien. 

12 	Vgl etwa EGMR 28. 11. 1978, Bsw-Nr 6210/73, 6877/75, 
7132/75, Luedicke, Belkacem und Kov gg Deutschland, 
Rz 42 ff. 

Angesichts der besonderen Belastung eines 
Beschuldigten bzw Angeklagten im Strafverfah-
ren, der möglichen Folgenschwere eines derarti-
gen Verfahrens und der vorrangigen Bedeu-
tung, die in demokratischen Gesellschaften dem 
Recht auf ein faires Verfahren zukommt und die 
einer restriktiven Auslegung des Art 6 EMRK 
grundsätzlich entgegensteht," überrascht die 
dargestellte - soweit ersichtlich, weitestgehend 
auf einer rein sprachlichen Auslegung der 
EMRK basierende - enge Interpretation des 
Rechts des Beschuldigten auf Übersetzungshilfe  
gem  Art 6 Abs 3  lit  e EMRK durch den EGMR. 
Dies umso mehr, als der EGMR in anderem Zu-
sammenhang, nämlich hinsichtlich des Rechts 
auf Anwesenheit und eigene Verteidigung vor 
Gericht, ausgeführt hat, dass der Beschuldigte 
bzw Angeklagte ua dazu in der Lage sein sollte, 
seinen Verteidigern seine eigene Version der 
Geschehnisse zu erklären sowie insb auch auf 
Aussagen und Beweismittel hinzuweisen, die er 
als unrichtig erachtet, und auf Fakten aufmerk-
sam zu machen, die ihn entlasten könnten.' 

Bei bloß mündlicher Übersetzung der Ak-
tenbestandteile, wie zB Zeugenaussagen, Be-
richte der Strafverfolgungsbehörden oder Sach-
verständigengutachten, fällt dem Beschuldigten 
oder Angeklagten aber eine detaillierte Ausei-
nandersetzung mit dem Akteninhalt, die eine im 
oben erwähnten Fall Timergaliyev vorgesehene 
Mitwirkung des Beschuldigten bzw Angeklag-
ten an seiner Verteidigung ermöglichen würde, 
naturgemäß schwerer bzw ist eine solche unter 
Umständen überhaupt nicht möglich, weil etwa 
Widersprüche in Aussagen mit sonstigem Ak-
teninhalt oft erst bei gemeinsamem Lesen der 
Dokumente auffallen oder ein Sachverständi-
gengutachten bei bloß einmaliger mündlicher 
Zusammenfassung nicht vollumfänglich erfasst 
werden kann. Dies gilt umso mehr, je umfang-
reicher der Aktenumfang ist und je komplexer 
sich der Sachverhalt darstellt. 

Darüber hinaus ist nach der wiedergegebe-
nen Rsp des EGMR keine mündliche Überset-
zung des gesamten Akts, sondern nur jener Ak-
tenbestandteile vorgesehen, deren Kenntnis für 
den Beschuldigten bzw Angeklagten erforder-
lich ist, um sich verteidigen und seine Version 
der Ereignisse schildern zu können. Hierdurch 
wird nicht nur die Mitwirkungsmöglichkeit des 
Beschuldigten bzw Angeklagten an seiner Ver-
teidigung noch weiter eingeschränkt, sondern 
auch die Frage aufgeworfen, wie aus Sicht der 
Strafverfolgungsbehörden bzw des Gerichts 
überhaupt festgestellt werden kann, wann der 
Beschuldigte bzw Angeklagte über das gegen ihn 
geführte Strafverfahren ausreichend informiert 
ist. Ohne die vollständige Kenntnis des Wissens 
und der Verteidigungsstrategie des Beschuldig- 

13 	Vgl schon EGMR 17. 1. 1970, Bsw-Nr 2689/65, De/court 
gg Belgien, Rz 25. 

14 	Vgl EGMR 14. 1. 2009, Bsw-Nr 40631/02, Timergaliyev 
gg Russland, Rz 51. 
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ten  bzw des Angeklagten kann vielfach sowohl 
von Strafverfolgungsbehörden als auch von Ge-
richten kaum beurteilt werden, ob ein bestimm-
tes Aktenstück oder auch nur eine Passage dar-
aus für den Beschuldigten bzw Angeklagten hilf-
reich und dadurch für seine Verteidigung we-
sentlich sein könnte. 

Im Ergebnis führt die Rsp des EGMR zu 
einer Art „Zwei-Klassen-Strafverteidigung", zu-
mal eine vollständige Übersetzung aller Akten-
bestandteile und folglich eine uneingeschränkte 
Mitwirkung des Beschuldigten bzw Angeklag-
ten an der eigenen Verteidigung nur bei Über-
nahme der Kosten für die - gemäß dem Ver-
ständnis des EGMR nicht von Art 6 Abs 3  lit  e 
EMRK gedeckten - Übersetzungen durch den 
Beschuldigten bzw Angeklagten selbst möglich 
sind. Gerade bei finanzschwachen Beschuldig-
ten bzw Angeklagten, die durch einen Verfah-
renshelfer vertreten werden, wäre aber - ange-
sichts der in diesen Fällen mangels freier Vertei-
digerwahl oft geringeren Vertrauensbasis zwi-
schen Anwalt und Mandanten - die 
Ermöglichung der persönlichen Durchsicht der 
Aktenbestandteile besonders wichtig. 

3. RL-Dolmetsch 

Die RL-Dolmetsch setzt sich zum Ziel, für eine 
kohärentere Umsetzung der in Art 6 EMRK ver-
ankerten Rechte und Garantien zu sorgen, die in 
der EMRK verankerten Mindestvorschriften 
weiterzuentwickeln" und die praktische An-
wendung des Rechts auf Dolmetschleistungen 
und Übersetzung von Personen, welche die Ver-
fahrenssprache des Gerichts nicht sprechen 
oder nicht verstehen, zu erleichtern." Bei nähe-
rer Betrachtung der Bestimmungen der RL-Dol-
metsch zeigt sich, dass die laut den Erwägungs-
gründen angestrebten Ziele nur teilweise inhalt-
lich verwirklicht wurden. 

Die RL-Dolmetsch unterscheidet zwischen 
dem Recht auf Dolmetschleistungen bei Ver-
nehmungen und Verhandlungen im Rahmen 
eines Strafverfahrens (Art 2 RL-Dolmetsch) und 
dem - für diesen Beitrag interessierenden - 
Recht auf Übersetzung wesentlicher Unterlagen 
(Art 3 RL-Dolmetsch). Gemäß Art 3 Abs 1 RL-
Dolmetsch haben die Mitgliedstaaten sicherzu-
stellen, „dass verdächtige oder beschuldigte Per-
sonen, die die Sprache des Strafveifahrens nicht 
verstehen, innerhalb einer angemessenen Frist 
eine schriftliche Übersetzung aller Unterlagen er-
halten, die wesentlich sind, um zu gewährleisten, 
dass sie imstande sind, ihre Verteidigungsrechte 
wahrzunehmen, und um ein faires Verfahren zu 
gewährleisten". Zu den wesentlichen Unterlagen 
gehören gemäß Art 3 Abs 2 RL-Dolmetsch je-
denfalls jegliche Anordnungen einer freiheits-
entziehenden Maßnahme, jegliche Anklage-
schrift und jegliches Urteil. Ob weitere Doku-
mente als wesentlich anzusehen und somit im 

15 	Vgl Erwägungsgrund 7 RL-Dolmetsch. 
16 	Vgl Erwägungsgrund 14 RL-Dolmetsch. 

Regelfall schriftlich zu übersetzen sind, haben 
nach Art 3 Abs 3 RL-Dolmetsch jeweils die zu-
ständigen Behörden zu entscheiden, wobei die 
verdächtige oder beschuldigte Person über 
deren Rechtsbeistand einen entsprechenden 
Antrag stellen kann. 

Die RL-Dolmetsch sieht auch Einschrän-
kungen des Rechts auf Übersetzung wesentli-
cher Unterlagen vor. So ist es nicht erforderlich, 
Passagen wesentlicher Dokumente, die nicht da-
für maßgeblich sind, dass die verdächtigen oder 
beschuldigten Personen wissen, was ihnen zur 
Last gelegt wird, zu übersetzen.17  Des Weiteren 
kann anstelle einer schriftlichen Übersetzung 
eine mündliche Übersetzung oder eine mündli-
che Zusammenfassung erfolgen, wenn dies 
einem fairen Verfahren nicht entgegensteht.18  

Bei einem Vergleich dieser Bestimmungen 
des Art 3 RL-Dolmetsch mit der oben darge-
stellten Rsp des EGMR wird deutlich, dass die 
RL-Dolmetsch tatsächlich eine Konkretisierung 
und Weiterentwicklung des Verständnisses des 
Art 6 Abs 3  lit  e EMRK darstellt, sieht sie doch 
ein - in der Judikatur des EGMR so nicht be-
kanntes - grundsätzliches Recht auf schriftliche 
Übersetzung der wesentlichen Unterlagen vor.19  
Die mündliche Übersetzung wesentlicher Un-
terlagen soll nach der RL-Dolmetsch demgegen-
über lediglich den Ausnahmefall darstellen, 
während in der Rsp des EGMR keine diesbezüg-
liche Akzentuierung erfolgt. Durch die Aufzäh-
lung konkreter Aktenbestandteile, die jedenfalls 
als wesentliche Unterlagen zu beurteilen und so-
mit schriftlich zu übersetzen sind, liefert die RL-
Dolmetsch darüber hinaus zumindest einen - 
wenn auch nur rudimentären - Ansatzpunkt 
zur Klärung der vom EGMR offengelassenen 
Frage, wann ein Beschuldigter bzw Angeklagter 
als ausreichend informiert anzusehen ist, um 
von einem fairen Verfahren auszugehen. 

So sehr dieser Ausbau der Verteidigungs-
rechte des Beschuldigten bzw Angeklagten be-
grüßenswert ist, ist angesichts des - trotz der 
Aufzählung bestimmter Aktenbestandteile in 
Art 3 Abs 2 RL-Dolmetsch - unbestimmten Be-
griffs der „ Wesentlichkeit von Unterlagen" frag-
lich, ob durch die RL-Dolmetsch auch tatsäch-
lich eine Erleichterung für die Praxis bewirkt 
werden kann. Wie auch für die Beurteilung der 
Anwendbarkeit der Ausnahme vom Grundsatz 
der schriftlichen Übersetzung in Art 3 Abs 7 RL-
Dolmetsch muss nämlich hinsichtlich der We-
sentlichkeit immer geprüft werden, ob ohne 
(schriftliche) Übersetzung noch von einem fai-
ren Verfahren ausgegangen werden kann. Dabei 
ergibt sich nicht nur die Schwierigkeit, den 
Grundsatz des fairen Verfahrens eindeutig zu 

17 	Vgl Art 3 Abs 4 RL-Dolmetsch. 
18 	Vgl Art 3 Abs 7 RL-Dolmetsch. 
19  Vgl auch das Urteil des OGH vom 24. 4. 2013 (sohin 

vor Inkrafttreten des Strafprozessrechtsänderungsge-
setzes 2013), 15 Os 157/12w, worin der OGH den Rege-
lungsinhalt der RL-Dolmetsch strenger als jenen des 
Art 6 EMRK beurteilt. 
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bestimmen, sondern es werden auch die  gem  
Art 3 Abs 3 RL-Dolmetsch zuständigen Behör-
den nur schwer vorab beurteilen können, wel-
che Aktenbestandteile wesentlich sind, um etwa 
den Grundsatz der Waffengleichheit oder der 
ausreichenden Information über Art und Grund 
der Beschuldigung einzuhalten." 

Wann dies der Fall ist, wird jedoch offenge-
lassen. Ein diesbezüglicher Rückgriff auf die Ju-
dikatur des EGMR scheidet aus, weil durch die 
Regelungen der RL-Dolmetsch die Bestimmun-
gen der EMRK gerade weiterentwickelt und 
konkretisiert werden sollen. 

4. Umsetzungsbestimmung des § 56 
StP0 

Mit dem Strafprozessrechtsänderungsgesetz 
2013' wurden die Vorgaben der RL-Dolmetsch 
in der österreichischen StPO durch eine Novel-
lierung des § 56 StPO umgesetzt. Neben dem 
Recht auf mündliche Dolmetschleistungen, insb 
bei Beweisaufnahmen, Verhandlungen und dem 
Kontakt des Beschuldigten oder Angeklagten 
mit seinem Verteidiger, sieht § 56 Abs 1 StPO 
dementsprechend auch ein Recht des Beschul-
digten auf schriftliche Übersetzung der wesent-
lichen Aktenstücke innerhalb einer angemesse-
nen Frist vor. Dieses Recht besteht  gem  § 56 
Abs 1 StPO, soweit die schriftliche Übersetzung 
zur Wahrung der Verteidigungsrechte und 
eines fairen Verfahrens erforderlich ist. § 56 
Abs 3 StPO nennt ausdrücklich diverse Akten-
stücke, die schon ex lege als wesentlich zu beur-
teilen sind. Wird seitens des Beschuldigten oder 
Angeklagten hinsichtlich weiterer Aktenstücke 
eine schriftliche Übersetzung gewünscht, kann 
dies  gem  § 56 Abs 4 StPO unter Angabe einer 
Begründung oder bei Offenkundigkeit der We-
sentlichkeit beantragt werden.  Gem  § 56 Abs 4 
Satz 2 StPO kann die Übersetzung der wesentli-
chen Aktenstücke auf jenen Teil des zu überset-
zenden Aktenstücks beschränkt werden, der da-
für maßgeblich ist, dass der Beschuldigte weiß, 
was ihm zur Last gelegt wird. Sofern dies einem 
fairen Verfahren nicht entgegensteht, darf die 
schriftliche Übersetzung durch eine mündliche 
Übersetzung oder — sofern der Beschuldigte 
durch einen Verteidiger vertreten ist — durch 
eine mündliche Zusammenfassung ersetzt wer-
den.' 

4.1. Unfaire Einschränkung auf wesentliche 
Aktenstücke 

Bevor die Umsetzung der RL-Dolmetsch betref-
fend das Recht auf schriftliche Übersetzungs-
hilfe in § 56 StPO und in der Praxis näher unter-
sucht wird, ist — wie schon iZm der Rsp des 
EGMR und der Regelung der RL-Dolmetsch — 

Vgl so auch Weratschnig, Die RL über die Rechte auf 
Dolmetschleistungen und auf Übersetzungen — Ein ers-
ter Schritt zu Mindeststandards im Strafverfahren, JSt 
2010, 140 (144). 

21 	BGB1 I 2013/195. 
22 	§ 56 Abs 5 StPO. 

auch hinsichtlich des § 56 StPO auf die Proble-
matik der Einschränkung des Rechts auf Über-
setzungshilfe auf „wesentliche Aktenstücke" zu-
rückzukommen. Im Bereich der StPO kommt 
zur Frage, wie angesichts des Begriffs des „fairen 
Verfahrens" ganz allgemein von den zuständi-
gen Strafverfolgungsbehörden oder Gerichten 
die Wesentlichkeit bestimmter Aktenstücke be-
stimmt werden soll, noch jene dazu, ob eine der-
artige Beurteilung mit dem in der Rsp des OGH 
verankerten Verbot der vorgreifenden Beweis-
würdigung zu vereinbaren ist. 

Hiernach ist es unzulässig, die Aufnahme 
eines Beweises unter Hinweis auf dessen feh-
lende Überzeugungskraft zu verweigern und so 
einem Beweismittel, das nicht ausgeführt wurde, 
von vornherein den inneren Beweiswert abzu-
sprechen,' weil das Gesetz die Würdigung von 
Beweisen erst nach deren Vorführung in der 
Hauptverhandlung zulässt.' Nur jene Beweis-
mittel, die unabhängig von anderen Verfahrens-
ergebnissen schon nach den Denkgesetzen oder 
nach gesicherter allgemeiner Lebenserfahrung 
unter keinen Umständen geeignet wären, die ih-
nen zugedachte Beweiskraft zugunsten des An-
geklagten zu entfalten, müssen vom Gericht 
nicht aufgenommen werden.' Dieser Grundge-
danke betreffend den Beweiswert eines Beweis-
stücks (wie etwa eines Einvernahmeprotokolls, 
eines Gutachtens oder eines sonstigen Doku-
ments) wird aber ebenso iZm der Beurteilung 
der Wesentlichkeit eines solchen gelten. Wird 
der Antrag auf schriftliche Übersetzung be-
stimmter, nicht in § 56 Abs 3 StPO genannter 
Aktenstücke seitens des Beschuldigten oder An-
geklagten schon im Ermittlungsverfahren oder 
in Vorbereitung auf die Hauptverhandlung ge-
stellt, muss die Wesentlichkeitsbeurteilung 
ebendieses Aktenstücks nämlich ebenfalls beur-
teilt werden, bevor das betroffene Aktenstück in 
der Hauptverhandlung überhaupt vorgeführt 
wurde. Überdies setzt auch die Einschätzung der 
Wesentlichkeit eines Aktenstücks für die Vertei-
digung des Beschuldigten durch die Strafverfol-
gungsbehörde bzw das Gericht aus Anlass eines 
diesbezüglichen Antrags des Beschuldigten oder 
Angeklagten  gem  § 56 Abs 4 StPO unvermeid-
bar eine Würdigung des Inhalts des jeweiligen 
Dokuments und eine Vorentscheidung über 
dessen Gewicht und Berücksichtigung im Ver-
fahren voraus. 

Vor dem Hintergrund dieser Unvereinbar-
keit der Beschränkung der schriftlichen Über-
setzungshilfe auf wesentliche Aktenstücke mit 
dem Verbot der vorgreifenden Beweiswürdi-
gung und den — iSd oben geäußerten Kritik an 
der Rsp des EGMR — gravierenden Einschrän-
kungen der Möglichkeiten eines Beschuldigten 

Vgl OGH 16. 6. 1971, 9 Os 56/69 ua, RIS-Justiz 
RS0099523. 

24  Vgl OGH 19. 12. 2005, 14 Os 129/05k, RIS-Justiz 
RS0098454 (T5). 

25  Vgl OGH 24. 3. 1992, 11 Os 22/92, RIS-Justiz 
RS009845 (T2). 
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oder Angeklagten, bei nur teilweiser Überset-
zung des Akteninhalts an seiner Verteidigung 
mitzuwirken, scheint die tatsächliche Verwirkli-
chung eines fairen Verfahrens für den Beschul-
digten bzw Angeklagten nur bei Erweiterung 
des Rechts auf schriftliche Übersetzung auf aus-
nahmslos alle für die Verteidigung potenziell re-
levanten Aktenbestandteile möglich.26  Einzig 
hinsichtlich der Übersetzung von rein die Orga-
nisation des Strafverfahrens betreffenden, für 
die Verteidigung des Beschuldigten bzw Ange-
klagten nicht unmittelbar relevanten Aktenbe-
standteilen, wie zB von Anträgen auf Aktenein-
sicht anderer Verfahrensbeteiligter oder Ladun-
gen von Zeugen, kann wohl ein großzügigerer 
Maßstab angelegt werden. 

Nur so kann der Beschuldigte bzw Ange-
klagte sämtliche Verteidigungsrechte voll wahr-
nehmen und als Prozesssubjekt eigenständig an 
seiner Verteidigung mitwirken. Dies umso 
mehr, je komplexer sich der Vorwurf bzw die 
Anldage gestaltet. Mögliche Gegenargumente 
der hohen Kosten oder Impraktikabilität um-
fangreicher Übersetzungen können eine Unter-
wanderung des Rechts auf ein faires Verfahren 
als Kernelement der Rechtsstaatlichkeit nicht 
rechtfertigen. 

4.2. Mündliche Übersetzung bzw 
Zusammenfassung als der RL-Dol-
metsch widersprechender Regelfall 

Während sich die hier kritisierte Beschränkung 
des Rechts auf Übersetzungshilfe auf wesentli-
che Aktenstücke durch § 56 StPO auch in der 
RL-Dolmetsch wiederfindet, stellt sich hinsicht-
lich anderer Regelungsinhalte des § 56 StPO die 
Frage nach der Übereinstimmung der Umset-
zungsbestimmung mit der RL-Dolmetsch. 

So besteht dem Wortlaut des § 56 Abs 1 
StPO zufolge das Recht auf schriftliche Überset-
zung der wesentlichen Aktenstücke nur, „soweit 
dies zur Wahrung der Verteidigungsrechte und 
eines fairen Verfahrens eiforderlich ist". In der 
RL-Dolmetsch ist das Recht auf Übersetzung 
der wesentlichen Unterlagen demgegenüber 
vorgesehen, „um zu gewährleisten", dass ver-
dächtige oder beschuldigte Personen ihre Ver-
teidigungsrechte wahrnehmen und ein faires 
Verfahren in Anspruch nehmen können. 

Im Vergleich zu Art 3 Abs 1 RL-Dolmetsch 
schränkt § 56 Abs 1 StPO dem Wortlaut nach 
durch die Formulierung „soweit" anstatt „um 
zu" sohin den Anwendungsbereich des Rechts 
auf schriftliche Übersetzung ein, wodurch der - 
bislang angesichts der oben dargestellten Hand-
habung des § 56 StPO in der Praxis auch von 
den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten so 
vertretene - Eindruck entsteht, dass nach der 
StPO kein grundsätzliches Recht auf schriftliche 

So auch Bockemühl, Jeder ist Ausländer — fast überall. 
Zur Umsetzung des Anspruchs des Beschuldigten auf 
ein faires Verfahren durch § 56 StPO, JSt 2014, 224 
(226). 

Übersetzung der wesentlichen Aktenstücke be-
stehen soll. Dies umso mehr, als auch die Um-
setzungsbestimmung des Art 3 Abs 7 RL-Dol-
metsch, der die Fälle vorsieht, in denen „als Aus-
nahme zu den allgemeinen Regeln" mündliche 
Übersetzungen oder mündliche Zusammenfas-
sungen an die Stelle der als Grundregel vorgese-
henen schriftlichen Übersetzungen treten kön-
nen, in der StPO nicht klar als Ausnahmerege-
lung formuliert wurde. § 56 Abs 5 StPO hält 
nämlich lediglich fest, dass die schriftliche Über-
setzung durch eine mündliche Übersetzung 
oder - sofern der Beschuldigte durch einen Ver-
teidiger vertreten wird - durch eine mündliche 
Zusammenfassung ersetzt werden darf, soweit 
diese Vorgehensweise einem fairen Verfahren 
nicht entgegensteht. Wenngleich die Bestim-
mung sowohl in der RL-Dolmetsch als auch in 
§ 56 Abs 5 StPO fakultativer Natur ist, fehlt in 
der Umsetzungsbestimmung somit jeglicher 
Hinweis auf den Ausnahmecharakter der 
mündlichen Übersetzung bzw mündlichen Zu-
sammenfassung. Wie bereits einleitend zur 
Handhabung des Rechts auf schriftliche Über-
setzung erwähnt, spiegelt sich dieses Verständ-
nis des § 56 StPO auch in den Gesetzesmateria-
len wider.' Durch die Umsetzung des öster-
reichischen Gesetzgebers und die - dieser fol-
gende - restriktive Praxis kommt es sohin zu 
einer faktischen Umkehr des Regel-Ausnahme-
Verhältnisses zwischen schriftlicher und münd-
licher Übersetzung der wesentlichen Aktenbe-
standteile im Vergleich zur RL-Dolmetsch. 

Ob dieser Widerspruch zwischen der RL-
Dolmetsch und § 56 Abs 1 und 5 StPO durch 
richtlinienkonforme Interpretation, dh Inter-
pretation von Umsetzungsbestimmungen an-
hand des Wortlauts und des Zwecks der betref-
fenden Richtlinie, behoben werden kann, hängt 
davon ab, ob dieser Auslegungsmethode der 
Vorrang gegenüber anderen Auslegungsmetho-
den gebührt. Diese Frage ist in Judikatur und 
Lehre bisher nicht eindeutig geklärt.' Während 
in der Lehre mittlerweile eher die Ansicht Über-
hand zu gewinnen scheint, dass besonders 
starke teleologische oder systematische Argu-
mente im nationalen Recht der richtlinienkon-
formen Auslegung entgegenstehen können, so-
fern der Gesetzgeber eine bestimmte Richtlinie 
umsetzen wollte,' deutet die jüngere Rsp des 
OGH darauf hin, dass bereits der allgemeine 
Wille des Gesetzgebers, eine richtlinienkon-
forme Regelung zu schaffen, eine selbst den 
Wortlaut übersteigende Auslegung durch Ana-
logie oder teleologische Reduktion zulässt.' Im 
Fall des § 56 StPO ließ der Gesetzgeber in den 
Materialien zwar einerseits erkennen, dass 

27 	Er1RV 2402 BlgNR 24. GP 9. 
28  Bydlinski in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, Kurzkom-

mentar zum ABGB4  (2014) § 6 Rz 7. 
28  Vgl etwa lud, Die Grenzen der richtlinienkonformen 

Interpretation, ÖJZ 2003/29, 521. 
38  Vgl Schauer in KleteCka/Schauer, ABGB-01\111)1, § 6 

Rz 31 mwN. 
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durch das Strafprozessrechtsänderungsgesetz 
2013 die RL-Dolmetsch umgesetzt werden 
sollte; andererseits sprach er sich gleichzeitig da-
für aus, die schriftliche Übersetzung nur in Aus-
nahmefällen gewähren zu wollen. Der Wortlaut 
des § 56 Abs 1 und 5 StPO stünde einer Interpre-
tation iSd Regelung der RL-Dolmetsch demge-
genüber eindeutig entgegen (was jedoch nach 
der erwähnten Judikatur des OGH nicht zwin-
gend zur Unanwendbarkeit der Auslegungsme-
thode der richtlinienkonformen Interpretation 
führen muss). 

Bei Bejahung des Vorrangs der richtlinien-
konformen Interpretation wäre § 56 Abs 1 StPO 
iSd Formulierung des Art 3 Abs 1 RL-Dol-
metsch als allgemeine Grundregel auszulegen, 
die nur ausnahmsweise, nämlich in den Fällen 
des § 56 Abs 5 StPO, durch mündliche Überset-
zungen oder Zusammenfassungen verdrängt 
werden kann. Verneinte man hingegen die 
Möglichkeit einer richtlinienkonformen Inter-
pretation, bliebe der Widerspruch zwischen der 
RL-Dolmetsch und der Umsetzungsbestim-
mung des § 56 StPO bestehen, und die RL-Dol-
metsch wäre als nicht fristgerecht ordnungsge-
mäß in nationales Recht umgesetzt anzusehen. 
Folglich wäre zu prüfen, ob die RL-Dolmetsch 
durch die mangelhafte Umsetzung unmittelbar 
anwendbar wurde, was dann der Fall wäre, 
wenn ihre Bestimmungen als unbedingt und 
hinreichend bestimmt anzusehen sind." Hin-
sichtlich des hier interessierenden Art 3 Abs 1 
und 5 RL-Dolmetsch wird dies wohl zu bejahen 
sein, sodass der Rechtsanwender in der Praxis 
auch hier im Ergebnis zu einer Grundregel für 
schriftliche Übersetzung der wesentlichen Ak-
tenbestandteile und bloß ausnahmsweise zu 
einer mündlichen Übersetzung oder Zusam-
menfassung gelangte. 

Unabhängig davon, welcher Rechtsansicht 
hinsichtlich des Vorrangs richtlinienkonformer 
Interpretation von nationalen Umsetzungsbe-
stimmungen gefolgt wird, erweist sich somit die 
derzeitige Handhabung des Rechts auf schriftli-
che Übersetzung  gem  § 56 Abs 1 StPO als nicht 
mit der anzuwendenden Bestimmung verein-
bar. Mündliche Übersetzungen und mündliche 
Zusammenfassungen der wesentlichen Akten-
stücke dürften bei korrekter Vorgehensweise 
sohin nur in jenen Ausnahmefällen vorgenom-
men werden, in denen dadurch die Fairness des 
Verfahrens nicht gefährdet würde. Wie jedoch 
Bockemühl bereits richtig ausgeführt hat,' sind 
solche Fälle nur sehr schwer vorstellbar. 

4.3. Unzulässige Beschränkung der 
Übersetzungshilfe bei Akteneinsicht 

Nach der oben dargestellten derzeitigen Ansicht 
der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte 
wird Beschuldigten bzw Angeklagten, die durch  

einen Verteidiger vertreten werden, keine 
schriftliche Übersetzungshilfe gewährt. Diese 
Differenzierung zwischen verteidigten und un-
verteidigten Beschuldigten bzw Angeklagten ist 
jedoch § 56 Abs 1 StPO - im Gegensatz zur frü-
heren Regelung in § 56 Abs 1 letzter Satz StPO 
idF BGB1 I 2004/19, wonach ein vertretener Be-
schuldigter oder Angeklagter keinen Anspruch 
auf mündliche Übersetzungshilfe für die Akten-
einsicht hatte - nicht zu entnehmen. § 56 StPO 
in seiner aktuellen Fassung stellt vielmehr aus-
schließlich auf die Wesentlichkeit der Aktenstü-
cke ab. 

Dies kommt insb auch dadurch zum Aus-
druck, dass das Antragsrecht  gem  Art 3 Abs 3 
RL-Dolmetsch, deren Umsetzung § 56 Abs 4 
StPO dient, der verdächtigen oder beschuldig-
ten Person oder deren Rechtsbeistand zu-
kommt. Vor dem Hintergrund des oben erläu-
terten Gebots der richtlinienkonformen Inter-
pretation ist § 56 Abs 4 StPO folglich so auszule-
gen, dass die schriftliche Übersetzungshilfe 
nicht davon abhängt, ob der Beschuldigte durch 
einen Verteidiger vertreten ist oder nicht. Hier-
für spricht auch, dass der Beschuldigte nicht nur 
deshalb seine verfassungsgesetzlich garantierten 
Rechte verlieren kann, weil er einen Rechtsbei-
stand beizieht, also von seinem Recht nach Art 6 
Abs 3  lit  c EMRK Gebrauch macht, einen Ver-
teidiger eigener Wahl zu bestellen. Die vom 
OLG als Argument für die Einschränkung des 
Rechts auf schriftliche Übersetzungshilfe bei 
Beiziehung eines Verteidigers angesprochene' 
Schlechterstellung des Beschuldigten bei Beizie-
hung eines Verteidigers betreffend die Akten-
einsicht ist dadurch gerechtfertigt, dass der Ver-
teidiger die Aktenbestandteile jederzeit an sei-
nen Mandanten weitergeben kann, ohne dass es 
hierdurch zu Einschränkungen in der Verteidi-
gung des Beschuldigten oder Angeklagten kom-
men würde. Die Gefahr der Verdoppelung des 
Rechts auf Akteneinsicht, die zu einem sinnlo-
sen Mehraufwand für Strafverfolgungsbehör-
den und Gerichte führen würde und durch § 57 
Abs 2 iVm § 52 Abs 1 StPO verhindert werden  
soli,'  besteht aber hinsichtlich des Rechts auf 
Übersetzung nicht. Schließlich sollen die Akten-
bestandteile nur einmal, nämlich für den Be-
schuldigten bzw Angeklagten selbst, übersetzt 
werden, um eine vollumfängliche Zusammenar-
beit zwischen Verteidiger und Beschuldigtem 
bzw Angeklagtem zu ermöglichen. Im Gegen-
satz zum Recht auf Akteneinsicht, das bei Ein-
sichtnahme durch den Verteidiger und den Be-
schuldigten bzw Angeklagten doppelt ausgeübt 
würde, wird das Recht auf schriftliche Überset-
zungshilfe ja stets nur durch den Beschuldigten 
bzw Angeklagten selbst in Anspruch genom-
men. 

31  Vgl uva EuGH 5. 10. 2004, C-397/01 bis C-403/01,  33  Vgl OLG Wien 4. 3. 2016, 20  Bs  27/16s. 
Pfeiffer,  R.n. 103. 34  Vgl etwa Haißl in Schmölzer/Mühlbacher, StPO, Prakti- 

32  Vgl Bockemühl, JSt 2014, 224 (225). kerkommentarml  (2014) § 52 Az, 2a. 
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Zum weiteren bisher von Strafverfolgungsbe-
hörden und Gerichten angeführten Argument, 
dass angesichts der Aufgabe des Verteidigers, 
eine wirksame und lückenlose Verteidigung zu 
führen und die prozessualen Rechte im Interesse 
seines Mandanten zu vertreten, die Übersetzung 
von Aktenstücken zur Wahrung der Verteidi-
gungsrechte des Beschuldigten und eines fairen 
Verfahrens nicht erforderlich sei, ist auf die be-
reits oben dargestellte Problematik der mangeln-
den Mitwirkungsmöglichkeiten des Beschuldig-
ten bzw Angeklagten bei fehlender schriftlicher 
Übersetzung der Aktenstücke zu verweisen. 

Im Ergebnis versucht die eingangs darge-
stellte Praxis (mangels gesetzlicher Deckung 
freilich unzulässigerweise) die bis zur Umset-
zung der RL-Dolmetsch geltende Einschrän-
kung der Übersetzungshilfe bei Akteneinsicht 
auf die neue Rechtslage zu übertragen. Diese 
bisherige Rechtsansicht der Strafverfolgungsbe-
hörden und Gerichte führt allerdings zum uE 
abwegigen Ergebnis, dass der Verteidiger eines 
die Verfahrenssprache nicht hinreichend mäch-
tigen Beschuldigten keine Vollmacht gegenüber 
den Strafverfolgungsbehörden legen und insb 
auch keine Akteneinsicht nehmen dürfte, um 
seinem Mandanten nicht dessen Recht auf 
Übersetzungshilfe zu nehmen. Eine derartige 
Anwendung des § 56 StPO ist weder sachge-
recht noch mit der RL-Dolmetsch, den Verfah-
rensgrundsätzen der StPO, dem Gesetzeswort-
laut des § 56 StPO oder dem Recht auf ein faires 
Verfahren  gem  Art 6 EMRK zu vereinbaren. 

Auf welche Weise der Beschuldigte oder An-
geklagte von einem wesentlichen Aktenstück  

iSd § 56 Abs 3 und 4 StPO Kenntnis erlangt hat 
und ob er durch einen Verteidiger vertreten ist, 
ist für sein Recht auf schriftliche Übersetzung  
gem  § 56 Abs 1 StPO vielmehr ohne Belang. 

Auf den Punkt gebracht 

Ein Beschuldigter, der die Verfahrens-
sprache nicht spricht oder versteht, hat 
unabhängig davon, ob er von einem Ver-
teidiger vertreten wird oder nicht,  gem  
§ 56 Abs 4 StPO in jedem Stadium des 
Strafverfahrens das Recht auf schriftliche 
Übersetzung wesentlicher Aktenstücke, 
soweit die Erforderlichkeit einer Überset-
zung iSd Abs 1 leg cit begründet wird 
oder offenkundig ist. Das Recht auf 
schriftliche Übersetzungshilfe steht dem 
Beschuldigten auch dann zu, wenn er von 
wesentlichen Aktenstücken im Wege 
einer Akteneinsicht  gem  §§ 51 ff StPO 
Kenntnis erlangt hat. Von der in § 56 
Abs 5 StPO vorgesehenen Möglichkeit, 
die schriftliche Übersetzung der wesentli-
chen Aktenstücke durch mündliche 
Übersetzung oder - im Fall von durch 
einen Verteidiger vertretenen Beschul-
digten - durch mündliche Zusammenfas-
sung zu ersetzen, darf bei richtlinienkon-
former Interpretation nur in Ausnahme-
fällen Gebrauch gemacht werden. Dies 
gilt gleichermaßen für unvertretene wie 
für anwaltlich vertretene Beschuldigte.  
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